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Entwurf eines Burgenländischen Landesgesetzes, mit dem das 

Burgenländische Pflichtschulgesetz 1995 geändert wird; 

Ressortstellungnahme 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung dankt für die 

Übermittlung des Entwurfes eines Burgenländischen Landesgesetzes, mit dem das 

Burgenländische Pflichtschulgesetz 1995 geändert wird und erlaubt sich dazu folgende 

Stellungnahme zu übermitteln: 

Zu § 52 Abs. 2 des Burgenländischen Pflichtschulgesetzes 1995: 

Die Grundsatzbestimmung des § 10 Abs. 1 des Schulzeitgesetzes 1985, BGBl. Nr. 77/1985, 

legt fest, dass das Unterrichtsjahr an ganzjährigen Berufsschulen aus zwei Semestern 

besteht. Die landesgesetzliche Ausführungsbestimmung wäre entsprechend anzupassen. 

Wien, 27. März 2024 

Für den Bundesminister: 

Mag. Oliver Henhapel 

Elektronisch gefertigt 
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